
Kap wird ungeheure asse auf-
und stützenden emeinscha:‘ {n
zeugender Kraft der Ort jener bergenden

gefächert. Nach einer ausführlichen Erörte-
rung der Apost. ONns! #p'  ivinae Consortes Ife, „Fest“ alle Weilt werden onne.  z
Naturae” (25—38) brin| Kap. einen Wohltuend ın esem Werk ist besonders
historischen Rückcbhlick auf die AÄußerungen der enor cteter Hoftnung und Zuversicht,
des kirchlichen Lehramtes ZUum Thema „Vir- mit der der TIOr die viel  Jen Probleme auf-
mung“ (39—51) Das Kap. untersucht die greift und gemeinsam mit der Jugend von
Firmpraxis bei den Nestorianern, in der heute nach befreienden Lösungen sucht.
äthio schen und koptischen Kirche, bei den Linz Franz Greil
T1eTC] Syrern und AÄArmeniern (51—94) Im

Kap. geht 65 um den ritus 1n den grie- MOR  THEOLOG
chischen Kirchen Kleinasiens Handaufle-
gung, Anderun des Ritus e{c., 95—162). Die naturrechtliche Be-
Das Kap behandelt die Beibehaltung der Zzründung der In der Neueren

lischen Moraltheologie. (Wiener BeiträgeHandauflegung in der en und ö Theologie, XLV.) 241.) Dom- V, Wienrischen Kirche 3— Es gab demnach
1973 lam. —J 190,—, DMnicht LUr Zzwel verschiedene liturgische

Zentren, Rom und YZanz, die die Fir-
VE rundlinien
Nach einem alarmierenden Vorwort zeigt

mMung einmal die andauflegung und die er gegenwärtigen Natur-
Salbung mıf Chrism.: verlangten, dann wie- rechtsdiskussion. Zuerst behandelt das

S  e die ung allein, söndern 0S neuthomistische Naturrecht und aumt der
herrschten ursprünglich ber die abe des CVang. Kritik daran einen weiıten lTatz ‚B:  1n.

Geistes un| se1ine Beziehung Taufe Mit ıner bewundernswerten Belesenheit
auch zwel verschiedene Auffassungen. Y)Die- wird die gegenwä  ge Pluralität des ©11-
4l Problem dient das Kap mı$ einer chens der kath. Moraltheologie 1 deut-
theologischen Interpretation der Han aufle- schen Sprachraum nach ethis Normen
3 UN$  > und des dazugehörigen Gebetes „Deus aufgez: Aus der Wertethik Dietrichs von

omnipotens“ 5—  » Das letzte Kapitel Hildebrand werden annn Antworten auf die
besprochenen Tobleme gegeben. Als kon-237—279) ıst der theologischen Erneuerung kretes Beispiel wird oft auf die Diskus-der Firmung gewi et und zeig! besonders
sion un die NZYy umanae vitaeden usammenhan zwischen Firmung un

Eucharistie auf. In zwei Anhängen folgen Pauls verwiesen. WO| auptsäch-
noch Ausschnitte bedeutenden Zeugnis- lich referiert, nicht fundierten

und Dokumenten ur Firmung. Die kritischen Anmer UNgEN, E eigenen
angeführte aphie umfaßt &.  ber 10 SCH und Thesen (wobei gut ist, dlaß
S5eiten: aus liches Personenverzeich- die berechtigten Anliegen der verschiedenen
nis, na und modernen Autoren Sentenzen hervorgehoben werden) Interes-
Hau ennt, schließt die außerst wertvolle cierte Leser en in dem Werk einen gu-
und gründliche Studie ab ten Überblick über die vielen moraltheolo-
Kremsmünster gischen sichten unserer eit und einenKonrad Kienesberger beachtlichen, gangbaren Lösungsversuch.
SCHIEt ROGER (Hg.), Ein Fest ohne Ende.
Auf dem Weg Konzil der Jugend. KS, Unwiderrufliche Entschei-
(Herderbücherei 472.) Freiburg 1973 dungen ım Leben des Christen. Ihre moral-
lam. DM 3,.90, fr 5.10, anthropologischen und moraltheologischen
Der ekannte rior des interkonfessionellen Voraussetzungen. Schöningh, Pader-
Osters von ni7e in Frankreich versucht born 1974 Snolin —
durch Tagebuchaufzeichnungen und Nieder- Dieses Buch ist eine Fortsetzung VO  ”3 Kra-
schrift einiger Gespräche mit den Jugend- 17175 Werk „Vorentscheidung“” vglen, einen Einblick geben, wIie und V
um ©5 zZu Ostern 1970 ZUT Idee, ein onzil 1971, 279), die dortigen Aus  rungen WeTr-

den ergänzt und weitergeführt. In 115Am.-
der Jugend vorzubereiten, gekommen ist menarbeit mit rof. einen zeichnet ein
(Eröffnung nde August 74)  z Die Sehn- eingehendes —-  e der Ireue und wendet seine
sucht und Bedürftigke: des Menschen nach Ge anken auf tuelle ragen er lau-
Schutz und Lebenshilfe aus der emein- bensentscheidung, Gelübde und Eid, Zölibat,er' die Welt heute mehr denn je. eidung Ehepartner und Ehe)Das Vertrauen in die Mitmenschen und auch M Der große Wert des Werkes liegt der

die althergebrachten emejnschaften, wie au und leidenschaftslosen Prüfung der
Z die verschiedenen Kirchen, stehe heute mens!  en Treue in en Belangen, VOT
ın einer argen T1ISeE. Betroffen VO  —_ dieser allem 1  in den Voraussetzungen, die otwen-
Not UNSeITer Zeit, suchen eshalb Jugend- dig sind, e5P Teue sinnvoll und
liche AauUs aller Welt gemeinsam mit den möÖg! ist. Nur SO Arbe:  iten wie diese
Brüdern Von Aa1lze und deren Prior mit viel können ZUu einem Neudurchdenken alter Po-
Ernst und nsatz nach Wegen, wie sitionen und arer NeubesinnungB Jesu heute in über- führen. ohltuend 1  ist Vornehmheit und
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In 7 Kap. wird die ungeheure Stoffmasse auf­
gefächert. Nach einer ausführlichen Erörte­
rung der Apost. Konst. ,,Divinae Consortes 
Naturae" (25-38) bringt das 2. Kap. einen 
historischen Rückblick auf die Äußerungen 
des kirchlichen Lehramtes zum Thema „Fir­
mung'' (39-51). Das 3. Kap. untersucht die 
Firmpraxis bei den N estorianern, in der 
äthiopischen und koptischen Kirche, bei den 
Griechen, Syrern und Armeniern (51-94). Im 
4. Kap. geht es um den Firmritus in den grie­
chischen Kirchen Kleinasiens (Handaufle­
gung, Änderung des Ritus etc., 95-162), 
Das 5. Kap. behandelt die Beibehaltung der 
Handauflegung in der griechischen und sy­
rischen Kirche (163-204). Es gab demnach 
nicht nur zwei verschiedene liturgische 
Zentren, Rom und Byzanz, die für die Fir­
mung einmal die Handaufleguftg und die 
Salbung mit Chrisma verlangten, dann wie­
der nur die Salbung allein, sondern es 
herrschten ursprünglich über die Gabe des 
HI. Geistes und seine Beziehung zur Taufe 
auch zwei verschiedene Auffassungen. Die­
sem Problem dient das 6. Kap. mit einer 
theologischen Interpretation der Handaufle­
gung und des dazugehörigen Gebetes „Dt;us 
omnipotens" (205-235), Das letzte Kapitel 
(237-279) ist der theologischen Erneuerung 
der Firmung gewidmet und zeigt besonders 
den Zusammenhang zwischen Firmung und 
Eucharistie auf. In zwei Anhängen folgen 
noch Ausschnitte aus bedeutenden Zeugnis­
sen und Dokumenten zur Firmung. - Die 
angeführte Bibliographie umfaßt über 10 
Seiten; ein ausführliches Personenverzeich­
nis, nach alten und modernen Autoren ge­
nau getrennt, schließt die äußerst wertvolle 
und gründliche Studie ab. 
Kremsmünster Konrad Kienesberger 

SCHUTZ ROGER (Hg.), Ein Fest ohne Ende. 
Auf dem Weg zum Konzil der Jugend. (124.) 
(Herderbücherei 472.) Freiburg 1973. Kart. 
1am. DM 3.90, sfr 5.10, S 30.-. 

Der bekannte Prior des interkonfessionellen 
Klosters von Taize in Frankreich versucht 
durch Tagebuchaufzeichnungen und Nieder­
schrift einiger Gespräche mit den Jugend­
lichen, einen Einblick zu geben, wie und war­
um es zu Ostern 1970 zur Idee, ein Konzil 
der Jugend vorzubereiten, gekommen ist 
(Eröffnung Ende August 1974): Die Sehn­
sucht und Bedürftigkeit des Menschen nach 
Schutz und Lebenshilfe aus der Gemein­
schaft erfülle die Welt heute mehr denn je. 
Das Vertrauen in die Mitmenschen und auch 
in die althergebrachten Gemeinschaften, wie 
z. B. die verschiedenen Kirchen, stehe heute 
in einer argen Krise. Betroffen von dieser 
Not unserer Zeit, suchen deshalb Jugend­
liche aus aller Welt gemeinsam mit den 
Brüdern von Taize und deren Prior mit viel 
Ernst und Einsatz nach Wegen, wie die 
Kirche Jesu Christi heute erneut in über-

zeugender Kraft der Ort jener bergenden 
und stützenden Gemeinschaft und Lebens­
hilfe, ein „Fest'' für alle Welt werden könne. 
Wohltuend in diesem Werk ist besonders 
der Tenor steter Hoffnung und Zuversicht, 
mit der der Prior die vielen Probleme auf­
greift und gemeinsam mit der Jugend von 
heute nach befreienden Lösungen sucht. 
Linz Franz Greil 

MORALTHEOLOGIE 

LAUN ANDREAS, Die naturrechtliche Be­
gründung der Ethik in der neueren katho­
lischen Moraltheologie. (Wiener Beiträge zur 
Theologie, Bd. XL V.) (241.) Dom-V, Wien 
1973. Kart. 1am. S 190.-, DM 28.-. 
Nach einem alarmierenden Vorwort zeigt 
Vf. Grundlinien der gegenwärtigen Natur­
rechtsdiskussion. Zuerst behandelt L. das 
neuthomistische Naturrecht und räumt der 
evang. Kritik daran einen weiten Platz ein. 
Mit einer bewundernswerten Belesenheit 
wird die gegenwärtige Pluralität des Su­
chens der kath. Moraltheologie im deut­
schen Sprachraum nach ethischen Normen 
aufgezeigt. Aus der Wertethik Dietrichs von 
Hildebrand werden dann Antworten auf die 
besprochenen Probleme gegeben. Als kon­
kretes Beispiel wird oft auf die Diskus­
sion um die Enzyklika Humanae vitae 
Pauls VI. verwiesen. Obwohl L. hauptsäch­
lich referiert, fehlt es nicht an fundierten 
kritischen Anmerkungen, an eigenen Mei­
nungen und Thesen (wobei es gut ist, daß 
die berechtigten Anliegen der verschiedenen 
Sentenzen hervorgehoben werden). Interes­
sierte Leser finden in dem Werk einen gu­
ten Oberblick über die vielen moraltheolo­
gischen Ansichten unserer Zeit und einen 
beachtlichen, gangbaren Lösungsversuch. 

KRAMER HANS, Unwiderrufliche Entschei­
dungen im Leben des Christen. Ihre moral­
anthropologischen und moraltheologischen 
Voraussetzungen. (325.) Schöningh, Pader­
born 1974. Snolin DM 56.-. 
Dieses Buch ist eine Fortsetzung von Kra­
mers Werk „Vorentscheidung'' (vgl. ThPQ 
1971, 279), die dortigen Ausführungen wer­
den ergänzt und weitergeftihrt. In Zusam­
menarbeit mit Prof. Heinen zeichnet K. ein 
eingehendes Bild der Treue und wendet seine 
Gedanken auf aktuelle Fragen (Uber Glau­
bensentscheidung, Gelübde und Eid, Zölibat, 
Entscheidung zum Ehepartner und zur Ehe) 
an. Der große Wert des Werkes liegt in der 
genauen und leidenschaftslosen Prüfung der 
menschlichen Treue in allen Belangen, vor 
allem in den Voraussetzungen, die notwen­
dig sind, daß diese Treue sinnvoll und 
möglich ist. Nur solche Arbeiten wie diese 
können zu einem Neudurchdenken alter Po­
sitionen und zu fruchtbarer Neubesinnung 
führen. Wohltuend ist die Vornehmheit und 
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erhaltenheit, mıit der eich der Autor mit
auseinandersetzt,

führungen vorangehende Klärung der Be-
gegnerischen Sentenzen @  C» (inneres, äaußeres Forum, Epikie, Not-
Moral- und Pastoraltheologen, aber auch eheschließungsform) werden die meılsten Le-
Ordens- und Priesterspirituale werden IS PT dem Verfasser dankbar cein.  +}
der Lektüre viele klärende Einsichten gewin- Das E  n weder eın bloßer Diskus-

sionsbeitrag sein noch fertige Rezepte bie-
ten soll den Beichtpriestern und Geelsor-IRGER FRANZ, Praxis. Vorent- helfen, praktisch gangbare Wege ür diescheidung Vorsatz ollen. Christliches etroffenen Eheleute finden, wobei jedes-ben heute, 17.) (122.) Winfried Werk, mal prüfen ist, ob eine Lösung unter

Augsburg 1973 Pappband 1DM TD nmn Vermeidung des Ärgernisses mög! ist und
Dieses Buch ist ein Beitrag ZUum Pro- er Weg sich Ööffnet. Das Wichtigste:

lem Natur und Gnade, in gutverständlicher kann sSicher Sagen, sich die Priester
Weise es!  en VE gibt einen Überblick in der Praxis ruhig Grundsätze Hör-
über die theologische Schau und Wertung e  S halten können: die Lehre

Vorentscheidung, Vorsatz und Wollen. bleibt unangetastet, Vf. ist eın angesehener
Be WEer verwendet der Moraltheologe, der von der kirchlichen Auto-

Autor kennt die Theologie des Mittelalters tät anerkannt ist Die Arbeit geht auf eine
und der Scholastik gut), eues Ermächtigung der Osterr. Bischofskonferenz
drücken (F, ist bewandert der Literatur zurück und entstand einhelliger ustim-
der Gegenwart) Die Vorentscheidung ZLUNM| der Osterr. Theologischen Ommis-
nicht 1LUFr alg Gefahr gesehen, wird auch 5102.
das Gute und otwendige an ihr ebracht 1NZz Karl! Böcklingerdas Buch entschärft und verschärft! In den
usführungen über Vorsätze „reflexe KIRCHENRECHIBe  twerdung der Voren! in kon-
kreten Lebensumständen‘”) cich VIi|  ele
Anregungen die pra| Heilssorge, der TOMANDL TITHEODOR (Hg.), Der Einfluß
Orsatz wird alten Krampfes en und des katholischen Denkens das positive

C  r Sicht gezeigt. eologen, Lehrer Recht. Ruf und Antwort 8.) Herder,
und Erzieher werden diesem Buch HNeUue

Wien 1970 DM 13.80.
In iıner Zeit, die der Bes  gung mit denenund neue Klarheit chöpfen historischen Dimensionen des Rechtes teil-
weilse mit Abneigung begegnet, scheint eine

KAÄARL, Kirche und zweite Ehe. Studie wie 1ese OI1 großer Bedeutung. Hier-
Um die Zulassung wiederverheirateter Ge- bei ist interessant, sich gerade eınchiedener den Cakramenten. (87.) Tyro- namhaftterFachvertreter relativ JungerDiszipli-ia, Innsbruck 1973 Snolin G ofr 16.50. nen, Wwıe der des Arbeitsrechtes und ozial-
Das kleine Buch zweifelschne eine große rechtes, der Wiener Ordinarius Tomandl,
Leistung, kommt einem bei der Lektüre als He dieses es gefunden hat, dem
der alte Juristengrundsatz den C ideengeschichtlichen erflechtungen ein-
„Quae singula no prosunt semel ollecta zelner Rechtsgebiete m dem „katholischen
iuvant,.“ am Anfang stehen die wohl- Denken aufgezeigt werden. Es geht den
tuenden Sätze, e für die Lösung der be- VE nicht darum, etwa nachzuweisen, we
delten schwierigen rage pastoraler Eifer kirchenre:  ichen Modelle auf staatliche

nicht genüge, für je e Entscheidung Rechtsnormen Finfluf@ß Z C  p
muß jelmehr eine tragfähige theologische noch auch darum, gegenseitige Abhängigkei-
Begründung efunden und vermieden WEeTr- ten und Durchdringungen des cstaatlichen
den, nter und drüber geht“ (9) Rechtes auf der ‚  einen, des Kirchenrechtes
lä'!!-j staunenswerte Fülle auch nichtdeut- auf der anderen Seite aufzuweisen. Der

men der Untersuchung ist viel weiıter g-scher) Literatur ist aufgearbeitet, das Schrei-
spannt und coll einer Darstellung jener Fin-ben der Kongregation für die Glaubenslehre
Aüsse dienen, katholisches Ideengut aufB  S 11,. April 073 eingearbeitet. Die Zu-

sammenstellung ist tolerant, ahlit aber das geltende Recht CHOHUNEN hat Hierbei
auch nicht soweil notwendig) maßvol- scheint dem Kez,, A einigen Beitraägen
ler der TS|  edenen Meinungen. nicht 21155  lich dem katholischen, DI1-
behandelt zunächst Ehesituation geschie- dern elmehr allgemein dem christlichen
dener und wiederverheirateter Katholiken, Ideengut seiner EinfÄlußnahme auf die
eren Ehe (sicher oder wahrschein- Ausgestaltung bestimmter Bereiche der
ich) ungültig ist, bei denen aber die Ungül- staatlichen Rechtsordnung nachgegangen
tigkeit nicht eweisbar ]  ist oder das 'erfah- wurde. esem Sinne hätte der Titel
Ten Jange dauert: dann jedo! weit- Buches ELW lauten coölHlen Der Eini des
aAUS größere derer, bei denen alles da- qAristlichen ens

spricht, „daß die gescheiterte erste Ehe In ‚ı  iner weitausholenden, vVoan den biblischen
eine richtig estehende und unauflösliche urzein bis ZUF Lehre des I Vatikanums
Ehe war“” (61) Für die den eigentlichen Aus- eichenden Untersuchung efaß sich der
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Verhaltenheit, mit der sich der Autor mit 
gegnerischen Sentenzen auseinandersetzt. 
Moral- und Pastoraltheologen, aber auch 
Ordens- und Priesterspirituale werden aus 
der Lektüre viele klärende Einsichten gewin­
nen. 

FURGER FRANZ, Sittliche Praxis. Vorent­
scheidung - Vorsatz - Wollen. (Christliches 
Leben heute, Bd. 17.) (122.) Winfried Werk, 
Augsburg 1973. Pappband DM 7.-. 
Dieses Buch ist ein neuer Beitrag zum Pro­
blem Natur und Gnade, in gutverständlicher 
Weise geschrieben. Vf. gibt einen Oberblick 
über die theologische Schau und Wertung 
von Vorentscheidung, Vorsatz und Wollen. 
Bekannte Begriffe werden verwendet ( der 
Autor kennt die Theologie des Mittelalters 
und der Scholastik gut), um Neues auszu­
drücken (F. ist bewandert in der Literatur 
der Gegenwart). Die Vorentscheidung wird 
nicht nur als Gefahr gesehen, es wird auch 
das Gute und Notwendige an ihr gebracht -
das Buch entsdtärft und verschärft I In den 
Ausführungen iiber die Vorsätze (,,reßexe 
Bewußtwerdung der Vorentscheidung in kon­
kreten Lebensumständen'') finden sich viele 
Anregungen für die praktische Heilssorge, der 
Vorsatz wird alten Krampfes entkleidet und 
in neuer Sicht gezeigt. Theologen, Lehrer 
und Erzieher werden aus diesem Buch neue 
Gedanken und neue Klarheit schöpfen. 

HÖRMANN KARL, Kirche und zweite Ehe. 
Um die Zulassung wiederverheirateter Ge­
schiedener zu den Sakramenten. (87.) Tyro­
lia, Innsbruck 1973. Snolin S 88.-, sfr 16.50. 

Das kleine Buch ist zweifelsohne eine große 
Leistung, es kommt einem bei der Lektüre 
der alte Juristengrundsatz in den Sinn: 
„Quae singula non prosunt semel collecta 
iuvant." Gleich am Anfang stehen die wohl­
tuenden Sätze, daß für die Lösung der be­
handelten schwierigen Frage pastoraler Eifer 
atlein nicht genüge, für jede Entscheidung 
muß vielmehr eine tragfähige theologische 
Begründung gefunden und vermieden wer­
den, daß es „drunter und drüber geht" (9). 
Eine staunenswerte Fülle (auch nichtdeut­
scher) Literatur ist aufgearbeitet, das Schrei­
ben der Kongregation für die Glaubenslehre 
vom 11. April 1973 eingearbeitet. Die Zu­
sammenstellung ist tolerant, es fehlt aber 
auch nicht (soweit notwendig) an maßvol­
ler Kritik der verschiedenen Meinungen. H. 
behandelt zunächst die Ehesituation geschie­
dener und wiederverheirateter Katholiken, 
deren erste Ehe (sicher oder wahrschein­
lich) ungültig ist, bei denen aber die Ungül­
tigkeit nidtt beweisbar ist oder das Verfah­
ren zu lange dauert; dann jedoch die weit­
aus gröSere Zahl derer, bei denen alles da­
für spricht, ,,daß die gescheiterte erste Ehe 
eine richtig bestehende und unauflösliche 
Ehe war'' (61). Für die den eigentlichen Aus-
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führungen vorangehende Klärung der Be­
griffe (inneres, äußeres Forum, Epikie, Not­
eheschließungsform) werden die meisten Le­
ser dem Verfasser dankbar sein. 
Das Buch will weder ein bloßer Diskus­
sionsbeitrag sein noch fertige Rezepte bie­
ten: es soll den Beichtpriestern und Seelsor­
gern helfen, praktisch gangbare Wege für die 
betroffenen Eheleute zu finden, wobei jedes­
mal zu prüfen ist, ob eine Lösung unter 
Vermeidung des Ärgernisses möglich ist und 
welcher Weg sich öffnet. Das Wichtigste: 
man kann sicher sagen, daß sich die Priester 
in der Praxis ruhig an die Grundsätze Hör­
manns halten können: die kirchliche Lehre 
bleibt unangetastet, Vf. ist ein angesehener 
Moraltheologe, der von der kirchlichen Auto­
rität anerkannt ist. Die Arbeit geht auf eine 
Ermächtigung der Österr. Bischofskonferenz 
zurück und entstand in einhelliger Zustim­
mung der Österr. Theologischen Kommis­
sion. 
Linz Karl Böcklinger 

KIRCHENRECHT 

TOMANDL THEODOR (Hg.), Der Einfluß 
des katholischen Denkens auf das positive 
Recht. (Ruf und Antwort 8.) (140.) Herder, 
Wien 1970. Kart. S 86.-, DM 13.80. 
In einer Zeit, die der Beschäftigung mit den 
historischen Dimensionen des Rechtes teil­
weise mit Abneigung begegnet, scheint eine 
Studie wie diese von großer Bedeutung. Hier­
bei ist es interessant, daß sich gerade ein 
namhafter Fachvertreter relativ junger Diszipli­
nen, wie der des Arbeitsrechtes und Sozial­
rechtes, der Wiener Ordinarius Th. Tomandl, 
als Hg. dieses Buches gefunden hat, in dem 
die ideengeschichtlichen Verflechtungen ein­
zelner Rechtsgebiete mit dem „katholischen 
Denken" aufgezeigt werden. Es geht den 
Vf. nicht darum, etwa nachzuweisen, welche 
kirchenrechtlichen Modelle auf staatliche 
Rechtsnormen EinB.uß genommen habe,:t, 
noch auch darum, gegenseitige Abhängigkei­
ten und Durchdringungen des staatlichen 
Rechtes auf der einen, des Kirchenrechtes 
auf der anderen Seite aufzuweisen. Der Rah­
men der Untersuchung ist viel weiter ge­
spannt und soll einer Darstellung jener Ein­
flüsse dienen, die katholisches Ideengut auf 
das geltende Recht genommen hat. Hierbei 
scheint dem Rez., daß in einigen Beiträgen 
nicht ausschließlich dem katholischen, son­
dern vielmehr allgemein dem christlichen 
Ideengut in seiner Einflußnahme auf die 
Ausgestaltung bestimmter Bereiche der 
staatlichen Rechtsordnung nachgegangen 
wurde. In diesem Sinne hätte der Titel des 
Buches etwa lauten sollen: Der Einfluß des 
christlichen Denkens ... 
In einer weitausholenden, von den biblischen 
Wurzeln bis zur Lehre des II. Vatikanums 
reichenden Untersuchung befaßt sich der 


